
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 17. November 2025  

 
 Nr. 2025/1866  

 

Forschungs-Stiftung Johann Caspar Lavater, 8703 Erlenbach: Beitrag aus dem Swisslos-
Fonds an das Publikationsprojekt «Johann Caspar Lavater: Europäische 
Netzwerkstruktur in Briefen des 18. Jahrhunderts» 
  

1. Erwägungen 

Die Forschungs-Stiftung Johann Caspar Lavater, Erlenbach, ersucht um einen Beitrag aus dem 
Swisslos-Fonds an das Publikationsprojekt «Johann Caspar Lavater: Europäische Netzwerkstruk-
tur in Briefen des 18. Jahrhunderts». Dieses Vorhaben ist Teil eines umfassenden, an der Univer-
sität Zürich angesiedelten Editions- und Forschungsprojekts zur weitverzweigten Korrespondenz 
des Zürcher Theologen, Philosophen und Pfarrers Johan Caspar Lavaters (1741-1801), welches 
Kommunikationsnetzwerke und Wissensaustausch im 18. Jahrhundert beleuchtet und damit zur 
Erforschung der europäischen Kultur- und Geistesgeschichte beiträgt. Unter den zahlreichen 
Korrespondenzpartnern Lavaters finden sich auch mehrere Solothurner Persönlichkeiten Lavater 
war zudem Mitglied der 1792 gegründeten Helvetischen Gesellschaft, die zwischen 1780 und 
1795 in Olten tagte. Einer Anregung aus diesem Kreis folgend, schrieb er 1766 und 1767 die 
Schweizerlieder, die auf grosses Interesse stiessen und in mehreren Ausgaben neu veröffentlicht 
wurden. Die Bände 1 bis 4 des Publikationsprojekts erscheinen in den Jahren 2026 bis 2029. Es 
ist ein Aufwand in der Höhe von Fr. 506'802.00 budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Der Forschungs-Stiftung Johann Caspar Lavater, Erlenbach, wird an den Solothurner 
Inhalt im Publikationsprojekt «Johann Caspar Lavater: Europäische Netzwerkstruktur in 
Briefen des 18. Jahrhunderts» ein Produktionsbeitrag von Fr. 20'000.00 aus dem 
Swisslos-Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo Swisslos-Fonds SoKultur auf das 
Kulturengagement des Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Logo 
ist unter so.ch/swisslos-fonds abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag nach Erhalt des druckfertigen 
Manuskripts inklusice eines Nachweises über den inhaltlichen Bezug zum Kanton 
Solothurn (Lieferung an das Amt für Kultur und Sport, Kreuzackerstrasse 1, Postfach, 
4502 Solothurn) und einer Rechnung mit Einzahlungsschein zulasten des Kontos 
Swisslos-Fonds (Auftrag 83581) anzuweisen. 
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2.5 Die Abrechnungsunterlagen für die Auszahlungsanweisung können elektronisch 
eingereicht werden. 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds cle/014834 (kein Papierversand) 

Amt für Kultur und Sport 
Forschungs-Stiftung Johann Caspar Lavater, Susanne Bliggenstorfer, Balpweg 1, 8703 Erlenbach 


